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Tauziehen um die Fusionskontrolle
Prof. Dr. Erhard ¿Kantzenbach, Frankfurt/Main

D ie Wettbewerbspolitik
macht wieder Schlagzei

len. Das Scheitern der Kar
tellgesetznovelle im letzten 
Jahr hat die Reformbestre
bungen im Bundeswirtschafts
ministerium und im Bundes
kartellamt nicht gebremst. Im 
Gegenteil, ging es im vorigen 
Jahr noch um relativ gering
fügige Detailänderungen des 
Kartellgesetzes, so rückt nun 
die Frage der Fusionskon
trolle immer mehr ins Zen
trum der Diskussion, ein 
Problem von ungleich größe
rer wirtschaftspolitischer Be
deutung. In dem kürzlich ver
öffentlichten Tätigkeitsbericht 
des Bundeskartellamts für 
1968 wurde zum ersten Male 
ausdrücklich eine nationale 
Fusionskontrolle gefordert, 
für die sich der Präsident 
dieses Amtes persönlich 
schon seit Jahren einsetzt. 
Die Stellungnahme der Bun
desregierung zu diesem Be
richt belegt, daß auch in 
Bonn die Zahl der Befürwor
ter einer nationalen Regelung 
wächst und daß man in dieser 
Frage nicht mehr nur nach 
Brüssel schaut. Die spekta
kulären Zusammenschlüsse 
europäischer Großunterneh
men in jüngster Zeit und die 
viel beachteten Hearings des 
amerikanischen Senats zur 
Konzentrationsfrage sind al
so offenbar nicht wirkungslos 
geblieben. Man sollte des
halb der Mittelstands-Lobby 
geradezu dankbar dafür sein, 
daß sie den vorjährigen völ
lig unzureichenden Novellie
rungsentwurf an der zweit
rangigen Frage der vertika
len Preisbindung hat schei
tern lassen und damit dem 
viel zitierten volkswirtschaft

lichen Lernprozeß eine wei
tere Chance einräumte.

Postulat der Wettbewerbs
fähigkeit

Schon der ursprüngliche Re
gierungsentwurf zum Kartell
gesetz hatte eine Fusions
kontrolle vorgesehen. Später 
folgte der Änderungsentwurf 
der SPD-Fraktion mit einer 
gleichartigen Bestimmung. 
Daneben wurde in einer Viel
zahl von Veröffentlichungen 
darauf hingewiesen, wie in
konsequent es sei, die feste 
und dauerhafte Wettbewerbs
beschränkung durch Mono
polisierung lediglich einer 
wenig wirkungsvollen Miß
brauchsaufsicht zu unterstel
len, während die viel locke
reren Kartelle die volle Schär
fe der Verbotsnorm trifft. Der 
Gesetzgeber hat sich diesen 
Anträgen und Hinweisen je
doch immer wieder verschlos
sen, vor allem wohl, weil er 
glaubte, eine Entwicklung zu 
technisch optimalen Betriebs
größen nicht behindern zu 
sollen. In letzter Zeit wurde 
dabei vor allem auf die Not
wendigkeit hingewiesen, die 
Wettbewerbsfähigkeit der 
deutschen Industrie gegen
über den viel größeren ame
rikanischen Konkurrenzunter
nehmen zu fördern. Auch der 
durch die europäische Inte
grationspolitik erweiterte Bin
nenmarkt fordere größere 
Unternehmenseinheiten.

Kriterium
Produktivitätsfortschritt

In allen diesen Argumenten 
steckt zweifellos ein wahrer 
Kern. Dennoch können sie 
die Forderung nach einer

Fusionskontrolle nicht ent
kräften, da sie folgende we
sentliche Zusammenhänge 
außer acht lassen:
□  Die überlegene Größe 
amerikanischer Konkurrenz
unternehmen bedingt keines
falls Immer eine Kosten- und 
Wettbewerbsüberlegenheit. 

Diese Tatsache wurde gera
de in jüngsten empirischen 
Untersuchungen immer wie
der erhärtet. Im Gegenteil, 
häufig hat der mit der Kon
zentration nachlassende Wett
bewerbsdruck einen Rück
gang der Leistungsfähigkeit 
zur Folge. Konsequenterwei
se haben gerade die USA ihre 
Gesetzgebung gegen wett
bewerbsbeschränkende Kon
zentrationsprozesse wieder
holt ergänzt und verschärft.
n  Eine staatliche Fusions
kontrolle wirkt selektiv und 
braucht die Unternehmens
konzentration nicht generell 
zu hemmen. Zur Stärkung 
unserer internationalen Wett
bewerbsfähigkeit sollten m. E. 
sogar wettbewerbsbeschrän
kende Unternehmenszusam
menschlüsse zugelassen wer
den, wenn diese mit über
wiegenden Produktivitätsfort
schritten gerechtfertigt wer
den können. Europäische und 
amerikanische Erfahrungen 
zeigen jedoch, daß ein un
kontrollierter Konzentrations
prozeß jedes gesamtwirt
schaftlich zu rechtfertigende 
Ausmaß zu überschreiten ten
diert.
n  Die großen Produktivitäts
erfolge der Europäischen In
tegrationspolitik beruhen 
nicht zuletzt auf den durch 
die Erweiterung des Binnen
marktes hervorgerufenen 
Wettbewerbsverschärfungen.
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Diese Erfolge werden durch 
einen unkontrolliert fort
schreitenden Konzentrations
prozeß in Frage gestellt. Im 
gegenwärtigen Zeitpunkt 
könnte eine Fusionskontrol
le — am besten natürlich auf 
europäischer Basis — auf den 
meisten Märkten noch funk
tionsfähige Strukturen erhal
ten.

Kontrolle nach 
amerikanischem Vorbild?

In dem Maße, in dem sich 
die Einsicht dieser Zusam
menhänge durchsetzt und da
mit auch die Forderung nach 
Einführung einer Fusionskon
trolle lauter wird, gewinnt 
die Frage ihrer konkreten 
Ausgestaltung an Interesse. 
Auch bei dieser Frage sind 
wir in der glücklichen Lage, 
uns die fast achtzigjährigen 
Erfahrungen der amerikani
schen Antitrust-Politik nutz
bar machen zu können. Zu 
Recht werden deshalb an un
seren Universitäten und Be
hörden die entsprechenden 
amerikanischen Abhandlun
gen und Entscheidungen 
eifrig studiert. Nur selten rei
chen die daraus gefolgerten 
Empfehlungen aber über be
reits praktizierte amerikani
sche Regelungen hinaus. Der 
Mangel an schöpferischer 
Phantasie läßt uns die Chance 
eines von historischen Tra
ditionen unbelasteten Neu
anfangs verpassen.
Zu häufig wird in diesen Emp
fehlungen übersehen, daß die 
amerikanischen Antitrustge
setze Ende des letzten Jahr
hunderts als Reaktion auf 
einen rücksichtslos betriebe
nen Monopolisierungsprozeß 
innerhalb einer überwiegend 
kleinbetrieblichen Gewerbe
struktur entstanden sind. Ziel 
dieser Gesetze war es vor 
allem, individuelle Freiheits
rechte vor dem Mißbrauch 
wirtschaftlicher Macht zu 
schützen. Innerhalb der „mo
dernen Industriegesellschaft“ 
ist aus diesem Ansatz ein

umfangreiches wirtschaftspo
litisches Instrumentarium zur 
Erhaltung eines funktionsfä
higen Marktmechanismus ge
worden. Daß sich dieses auch 
heute noch weitgehend in 
Händen der Rechtsprechung 
befindet und auf die Verur
teilung bestimmter Verhal
tensweisen gerichtet ist, ist 
zwar historisch erklärlich, 
sachlich aber kaum zu recht- 
fertigen. Es zwingt die Ver
folgungsbehörden im Markt
verhalten monopolistischer 
Unternehmen krampfhaft 
nach angeblichen Delikten zu 
suchen, durch die die wirt
schaftspolitisch zweckmäßi
gen Eingriffe formaljuristisch 
zu rechtfertigen sind.
Um dieses Dilemma bei einer 
neu zu schaffenden Fusions
kontrolle von vornherein zu 
vermeiden, scheint es nur 
notwendig, von zwei Prinzi
pien auszugehen:
□  Zusammenschlüsse von 
Großunternehmen sollten 
nicht nur unter bestimmten, 
schwer nachweisbaren Be
dingungen, sondern grund
sätzlich für unrechtmäßig er
klärt werden. Nur wenn über
wiegende gesamtwirtschaft
liche Produktivitätsfortschritte 
durch sie zu erwarten wären, 
was von den beteiligten Fir
men leicht nachzuweisen 
wäre, sollte ausnahmsweise 
eine Fusionsgenehmigung er
teilt werden. Da von dieser 
Regelung ohnehin fast aus
schließlich große „verselb
ständigte“ Kapitalgesellschaf
ten betroffen würden, kann 
ich in ihr keine nennenswerte 
Verletzung „privater“ Eigen
tums- oder Freiheitsrechte er
blicken.
□  Bei der konkreten Ent
scheidung über einzelne Fu
sionsanträge werden in der 
Regel gesamtwirtschaftliche

Massenproduktionsvorteile 
gegen zu erwartende Beein
trächtigungen der Wettbe
werbsfunktionen abzuwägen 
sein. Es handelt sich dabei

um typisch wirtschaftspoliti
sche Entscheidungen, die 
m. E. innerhalb unseres Ver
fassungssystems in die Kom
petenz der Exekutive und da
mit unter parlamentarische 
Kontrolle gehören. Eine ma
terielle Überprüfung der Ent
scheidungen durch Gerichte 
oder auch eine quasirichter
liche Unabhängigkeit derKon- 
trollbehörde, wie sie Präsi
dent Günther vorzuschv/eben 
scheint, wäre dabei verfehlt.

Symbiose von Fusions- 
kontrolle und Mitbestimmung
Abschließend sei noch vor 
einer Illusion gewarnt. Der 
Tätigkeitsbericht des Bundes
kartellamts hebt die gesell
schaftspolitische Funktion 
einer Fusionskontrolle be
sonders hervor. In beschränk
tem Maße ist diese anzuer
kennen. Indem die Fusions
kontrolle zur Erhaltung eines 
funktionsfähigen Wettbe
werbsprozesses beiträgt, si
chert sie gleichzeitig die Frei
heit der Konsumwahl und die 
des Arbeitsplatzwechsels. Die 
von den Neoliberalen er
strebte „freiheitliche Wirt
schaftsordnung“ kann aber 
im Bereich moderner Groß
unternehmen nicht mehr al
lein durch die Wettbewerbs
politik garantiert werden. Zur 
Neutralisierung der verblei
benden Machtpositionen in
nerhalb der Unternehmen be
darf es der innerbetrieblichen 
Mitbestimmung. Zu Recht wird 
von konservativen „Liberalen“ 
immer wieder darauf hinge
wiesen, daß die innerbetrieb
liche Mitbestimmung die Neu
tralisierung der Marktmacht 
durch den Wettbewerbspro
zeß nicht ersetzen könne. 
Umgekehrt kann aber auch 
die Wettbewerbspolitik die 
innerbetrieblichen Machtposi
tionen nicht hinreichend kon
trollieren. Fusionskontrolle 
und Mitbestimmung könnten 
sich aber in höchst wirkungs
voller Weise gegenseitig er
gänzen.
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